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I. Bekanntmachung über die 47. Sitzung des Personalausschusses am Montag, dem 18.03.2024, 

16:00 Uhr, im Ältestenratszimmer, Rathaus, Maximilianstraße 12 
 
Tagesordnung 
 

  
B) Nichtöffentliche Sitzung 

  
1. – 2.  Personalangelegenheiten 

 
3.  Informationen der Verwaltung 

 
FB 1-120 

_______________________________________________ 
 

II. Information über folgende Ausschreibung: 

 

Aufzugsanlage – Haus der Vereine 
 

Verfahren: 

Vergabenummer:  SSPE-2024-0018 

Vergabeordnung:  VOB/A 

Verfahrensart:   Öffentliche Ausschreibung 

Art des Auftrags:  Ausführung von Bauleistungen 

Ausführungsort:  Haus der Vereine, Rulandstr. 4, 67346 Speyer 

Leistungsbeginn:  ca. KW 40/2024 

Leistungsende:  ca. KW 42/2024 
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Kurzbeschreibung der Leistung: 

Der Aufzug soll an der Südseite im Treppenauge des Fluchttreppenhauses errichtet werden (näheres 

siehe LV).  
 

Vergabeplattform: 

Bekanntmachung unter https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?func-
tion=Detail&TOID=54321-NetTender-18e1d2fe687-da2511d79b373ac&Category=InvitationToTender 
 

Beschaffungsinformation: 

Frist für den Eingang der Angebote:  Donnerstag, 04.04.2024, 10:30 Uhr 

Bindefrist:     03.05.2024 

Zuschlagskriterien:   Preis 100 %  

Abgabeform der Angebote:   elektronische und schriftliche Einreichung 

Adresse für die Einreichung:   www.auftragsboerse.de  

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang  

gebührenfrei zur Verfügung.  
 

Öffentlicher Auftraggeber:   

Stadtverwaltung Speyer (Zentrale Vergabestelle); Maximilianstraße 100; 67346 Speyer; 

Telefon: +49 6232-142428; E-Mail: vergabe@stadt-speyer.de; Fax: +49 6232-142458 
 

 
FB 1-110 

_______________________________________________ 
 

III. Öffentliche Zustellung gem. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG); 
Bescheid nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) 

 
Herrn Mikel Sheqi, letzte bekannte Anschrift und Betriebsstätte in 67346 Speyer, Wormser Land-
straße 7, wird hiermit die Gewerbeabmeldung und der Bescheid der Stadtverwaltung Speyer vom 
11.03.2024, AZ. 211/Un, nach § 14 Abs. 1 Satz 3 Gewerbeordnung öffentlich zugestellt.  
 
Nach § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG kann eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen, wenn 
der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustel-
lungsbevollmächtigten nicht möglich ist.  
 
Der Bescheid kann bei der Stadtverwaltung Speyer, Fachbereich II, Große Himmelsgasse 10, Zimmer 
103, 67346 Speyer eingesehen werden. 
 
Mit der Zustellung werden Fristen in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.   

 
FB 2-210 

_______________________________________________ 
 
 

https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-18e1d2fe687-da2511d79b373ac&Category=InvitationToTender
https://vergabe.vmstart.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TOID=54321-NetTender-18e1d2fe687-da2511d79b373ac&Category=InvitationToTender
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IV.  Allgemeinverfügung Frühjahrsmesse  
 
Auf Grund der §§ 1 und 9 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG) Rheinland-Pfalz i.V.m.  
§ 35 Satz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und §§ 61 ff. Landesverwaltungsvollstreckungs-
gesetz Rheinland-Pfalz (LVwVG) sowie § 80 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) erlässt die Stadt-
verwaltung Speyer folgende  
 

ALLGEMEINVERFÜGUNG: 
 

1. Anlässlich der Frühjahrsmesse in Speyer ist es in der Zeit von  
 

Donnerstag, 28. März 2024, 14.00 Uhr, bis  
 

Montag, 15. April 2024, 06.00 Uhr,  
 

verboten, im unten näher bezeichneten öffentlichen Raum branntweinhaltige Getränke und 
selbst hergestellte alkoholische Mixgetränke mitzuführen und/oder zu verzehren. 
 
Der Verbotsbereich erstreckt sich auf folgende Straßen und Bereiche: 
 

- im Süden: Umgehungsstraße -Bundesstraße 39- bis zum Rhein 
  

- im Osten: Rhein 
  

- im Norden: vom Rhein kommend, Am Heringsee und Eselsdamm bis zur Einmündung   
  Schiffergasse 
  

- im Westen: Schiffergasse, Hasenpfuhlstraße bis Mittelsteg, Mittelsteg bis Pistoreigas- 
  se, Pistoreigasse bis Kleine Himmelsgasse, Kleine Himmelsgasse bis Große Himmels- 
  gasse, Große Himmelsgasse bis Domplatz, Domplatz bis Kleine Pfaffengasse, Kleine  
  Pfaffengasse bis Herdstraße, Herdstraße, St.-Markus-Straße bis zur Umgehungsstraße  
  -B 39-. 
  Dabei sind die zu querenden Straßen im Verbotsbereich eingeschlossen. Der anliegen- 
  de Plan ist Teil dieser Allgemeinverfügung. 
 

2. Das Verbot gilt ausdrücklich für alle branntweinhaltigen Getränke und offensichtlich selbst her-
gestellte alkoholische Mixgetränke. Bei selbst hergestellten alkoholischen Mixgetränken kann 
der Alkoholgehalt nicht einwandfrei gewertet werden, sie müssen deshalb automatisch als 
branntweinhaltige Getränke eingestuft werden. 
 

3. Das Mitführen und der Konsum aus Glasflaschen ist ebenfalls verboten. 
 
4. Das Verbot gilt nicht auf gaststättenrechtlich konzessionierten Flächen.  

 
5. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung werden die alkoholischen Getränke kostenpflichtig sicherge-

stellt oder ausgeleert. 
 

6. Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird angeordnet. 
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Begründung: 
 
Nach den Erfahrungen der Polizei und der Ordnungsbehörde ist es in den Vorjahren anlässlich der 
Frühjahrsmesse trotz erheblichen Einsatzes von Polizei, kommunalen Vollzugsbeamten und Sicher-
heitsdiensten zu Auseinandersetzungen zwischen betrunkenen Gästen/Festbesuchern gekommen.  
 
Nach Einschätzung der Ordnungskräfte ist auch in Zukunft mit solchen Auseinandersetzungen zu 
rechnen. Die bisher getroffenen Überwachungsmaßnahmen haben keine ausreichende nachhaltige 
Besserung der Verhältnisse gebracht. 
 
Erfahrungsgemäß führt der Konsum von höherprozentigem Alkohol sehr schnell auch zu enthemm-
tem Verhalten und teilweise auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und infolgedessen zu 
Sachbeschädigungen auf der Veranstaltungsfläche und deren Nahbereich. Angesichts dieser Erkennt-
nis ist es erforderlich, dort das Mitführen und den Verzehr hochprozentiger alkoholischer Getränke 
zu beschränken.  
 
Das Verbot des Mitführens von Glasflaschen bzw. der Konsum von Getränken aus Glasflaschen wird 
mit dem extrem hohen Verschmutzungs- und Gefährdungsgrad durch diese Behältnisse begründet 
bzw. mit der Art des Umgangs mit diesen. Anlässlich der Frühjahrsmessen in den vergangenen Jah-
ren musste festgestellt werden, dass innerhalb des Geltungsbereichs dieser Allgemeinverfügung an 
zahlreichen Stellen, vor allem auf dem Festplatz, eine Vielzahl an zerbrochenen Glasflaschen im öf-
fentlichen Raum zu beklagen war. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Ordnungsbehörde konnten 
mit ihren Dienstfahrzeugen nicht in die genannten Bereiche einfahren, weil eine Zerstörung der 
Fahrzeugreifen zu befürchten war.  Weiterhin bestehen durch diese Glasscherben auch erhebliche 
Gefahren für Leib und Leben von Passanten oder Gästen der Frühjahrsmesse und die dort ausgeführ-
ten Hunde. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Verbotes bezeichnet die Bereiche, innerhalb derer der Schwer-
punkt des Alkoholkonsums und daraus resultierender gewalttätiger Auseinandersetzungen bis hin 
zum Vandalismus zu erwarten ist. 
 
Dieses Verbot wird auf § 9 Abs. 1 POG gestützt.  
Demgemäß können die allgemeinen Ordnungsbehörden die notwendigen Maßnahmen treffen, um 
eine im einzelnen Fall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuwehren.  
 
Eine solche Gefahr besteht hier.  
 
Erfahrungsgemäß nimmt der genannte Personenkreis Alkohol nicht nur in umliegenden Gaststätten 
zu sich, sondern erwirbt alkoholische Getränke in großem Umfang auch in Geschäften, an Verkaufs-
ständen, Tankstellen etc., um diese dann bei Veranstaltungen wie der Frühjahrsmesse und in deren 
Umfeld zu konsumieren.  
 
Zur Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit hält es die Ordnungsbehörde für ausrei-
chend, die verfügten Verbote auf alkoholische Getränke mit einem höheren Alkoholgehalt zu be-
schränken. Damit besteht die Möglichkeit, vor Ort insbesondere so genannte Leichtgetränke zu kon-
sumieren, soweit diese nicht in Glasflaschen mitgeführt werden.  
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Wenn auch hierdurch ein Alkoholmissbrauch nicht ausgeschlossen werden kann, so steht immerhin 
zu erwarten, dass der Alkoholkonsum eine hinreichende Dämpfung erfährt, die ausreicht, um den 
abzuwehrenden Gefahren zu begegnen. Bei selbst hergestellten alkoholischen Mixgetränken ist der 
Zusatz von branntweinhaltigen Getränken nicht messbar bzw. nicht erkennbar. Deshalb muss immer 
davon ausgegangen werden, dass hier hochprozentige Alkoholika vermischt wurden. 
 
Ebenfalls aus Verhältnismäßigkeitsgründen und zur Wahrung der Rechte der Gaststättenbetreiber 
wird von einer Erstreckung des Ausschankverbotes auf konzessionierte Flächen abgesehen. 
 
Das ausgesprochene Glasverbot soll die beträchtlichen Gefahren für Leib und Leben von Passanten 
und Hunden, aber auch für das Eigentum von Fahrrad- bzw. Kraftfahrzeugfahrern vermeiden. 
 
Zur Durchsetzung des Verbotes ist es geboten und angemessen, die (kostenpflichtige) Sicherstellung 
bzw. die (kostenfreie) Beseitigung der alkoholischen Getränke zu vollziehen. 
 
Die sofortige Vollziehung dieser Verfügung wird gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO angeordnet. In Anse-
hung der betroffenen hochwertigen Rechtsgüter -insbesondere Gesundheit und körperliche Unver-
sehrtheit von Besuchern, Ordnungskräften und Dritten- muss gesichert sein, dass die ausgesproche-
nen Verbote auch bei Einlegung von Rechtsbehelfen Bestand haben und durchgesetzt werden kön-
nen. Dem gegenüber steht das in der Abwägung geringer einzuschätzende Interesse der Besucher, 
uneingeschränkt Alkohol konsumieren zu können sowie das wirtschaftliche Interesse an der Ausnut-
zung besonderer Verkaufschancen für alkoholische Getränke. Diese Interessen müssen indes hinter 
dem Interesse am Schutz der oben genannten hochwertigen Rechtsgüter zurücktreten.  
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
bei der Stadtverwaltung Speyer (Postanschrift: Maximilianstraße 100, 67346 Speyer) 
schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. 
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 
Rahmenbedingungen zu beachten und der Widerspruch ist an folgende Mailadresse 
zu richten: stv-speyer@poststelle.rlp.de. 
Nähere Einzelheiten zu den technischen Rahmenbedingungen finden Sie im Internet 
unter www.speyer.de -> Impressum -> Rahmenbedingungen für elektronische 
Kommunikation. 
 
Speyer, 28.02.2024 
Stadtverwaltung Speyer 
g e z .  S t e f a n i e  S e i l e r  
Oberbürgermeisterin 
 
 
 

mailto:stv-speyer@poststelle.rlp.de
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FB 2 - 210 

_______________________________________________ 
 
V. Energieberatung der Verbraucherzentrale RLP  

Die r ichtige Speichergröße für PV -Anlagen 
 
Neben dem Wunsch, mit der eigenen Photovoltaik-Anlage Stromkosten zu sparen, spielt für viele Ver-
braucherinnen und Verbraucher auch der Selbstversorgungsaspekt eine große Rolle. Das Ziel ist dabei 
möglichst unabhängig vom Energieversorger zu sein. So wurden im Jahr 2023 rund drei Viertel der in 
Privathaushalten installierten Photovoltaik-Anlagen mit einem Stromspeicher ausgestattet. Dabei ist 
die von den Fachunternehmen angebotene und später installierte Speichergröße sehr unterschiedlich 
und nicht immer sinnvoll. Eine (zu) große Batterie erhöht vor allem den Umsatz des Installateurs aber 
kaum noch den Selbstversorgungsgrad. Für den Käufer ist es oft schwer, eine Einschätzung zur richti-
gen Speichergröße zu treffen. 
Zwischengespeicherter Strom kostet nur bei günstigen und gut ausgelasteten – also nicht zu großen - 
Speichern weniger als aus dem Netz bezogener Strom. In der Regel sind ca. 1 kWh Speicherkapazität 
je 1.000 kWh Stromverbrauch ausreichend, um einen guten Eigenverbrauch des Solarstroms bei be-
friedigender Wirtschaftlichkeit zu erreichen.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
7 

 
Die Energieberater:innen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz beraten nach Terminvereinbarung 
ohne Verkaufsinteressen. Zudem finden sich ein Faktencheck zum Thema und weiterführende Infor-
mationen sowie ein Erfassungsbogen als Grundlage für die Beratung auf der Seite www.verbraucher-
zentrale-rlp.de/solarstrom-zuhause.  
 
Der Energieberater hat am Dienstag, den 2.04.24 von 14.00 – 18.30 Sprechstunde in Speyer im His-
torischen Rathaus (Rückgebäude), Maximilianstraße 12, Sitzungszimmer 4. Die Beratungsgespräche 
sind kostenlos. Anmeldung unter 06232/14-0. 
 
Energietelefon der Verbraucherzentrale 
0800 60 75 600 (kostenfrei) 
montags von 9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr, 
dienstags und donnerstags von 10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr 

Verbraucherzentrale RLP / FB 1-110  
_______________________________________________ 
 
Behördenrufnummer 115 
 
Kennen Sie schon unser Serviceangebot der einheitlichen  
Behördenrufnummer 115? 
 

Unter der Telefonnummer 115 erhalten Sie (zum Ortstarif) zu Standardfragen wie Ansprechpartner/-
innen, Zuständigkeiten, Öffnungszeiten, erforderlichen Unterlagen, eventuellen Gebühren etc. von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 115-Servicezentrums der MRN von Montag bis Freitag, 
durchgängig von 8:00 bis 18:00 Uhr, kompetente Auskunft. 
 
Probieren Sie es doch einfach einmal aus! 

FB 1-110 

_______________________________________________ 
 
Stadtverwaltung Speyer, 15.03.2024 
 
 

Stefanie Seiler 

Oberbürgermeisterin 

 

 

 

 

 

Bezugsnachweis:  Das Amtsblatt der Stadt Speyer für öffentliche Bekanntmachungen erscheint grundsätzlich wöchentlich freitags und ist im 
Abonnement oder als Einzelnummer beziehbar bei der  

Stadtverwaltung Speyer  zu einem Unkostenbeitrag von: 0,75 € (Jahresabo 61,00 €) 
Abteilung Hauptverwaltung je Ausgabe bei Lieferung frei Haus. 
Maximilianstraße 100 Kostenlose Abgabe an Selbstabholende und im Internet 
67346 Speyer unter der Adresse: https://www.speyer.de/de/rathaus/verwaltung/amtsblatt 

https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/solarstrom-zuhause
https://www.verbraucherzentrale-rlp.de/solarstrom-zuhause

